
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/11/23 10ObS252/94,
8Ob20/98v

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1994

Norm

ASGG §65 Abs1 Z1

Rechtssatz

Bei dem Begehren, welches sich auf Kostenersatz für Unfallheilbehandlung stützt (§ 189 ASVG), handelt es sich um eine

Rechtsstreitigkeit über den Bestand und den Umfang auf Versicherungsleistungen und damit materiell um eine

Sozialrechtssache im Sinne des § 65 Abs 1 Z 1 ASGG.
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